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Öffentliche Bekanntmachung 
einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses  

 

am Mittwoch, dem 27.01.2021, um 16:15 Uhr. 

Sitzungsort:  Kulturzentrum Rathenow GmbH 
Blauer Saal 
Märkischer Platz 3 
14712 Rathenow 

 

 

T a g e s o r d n u n g: 

 

Öffentlicher Teil: 

 

1. Eröffnung/Feststellung der Tagesordnung         

  2. Einwohnerfragestunde         

  3. Einwendung/ en gegen die Niederschrift         

  4. Vorstellung des Jugendmigrationsdienstes im Landkreis Havelland         

  5. Bericht aus dem Jugendamt         

  6. Aufnahme einer Vormerkung in den Kita-Bedarfsplan des Landkreises 
Havelland - "Die Kinderwelt gGmbH" am Standort Ketzin/Havel (Erhö-
hung der erforderlichen Plätze)        

BV-0163/20 

  7. Vergabe der Trägerschaft für eine geförderte Stelle in der Kinder- und 
Jugendarbeit in der Stadt Nauen ("Kreisliches Förderprogramm offene 
Jugendarbeit") für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2024        

BV-0165/20 

  8. Einrichtung einer "Lerngruppe +" an der Grundschule "Otto-Lilienthal", 
Gemeinde Wustermark        

BV-0164/20 

  9. Verschiedenes         

  

Nichtöffentlicher Teil: 

10. Sonstiges         
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Beschlussvorlagen: 

 

BV-0163/20 

Aufnahme einer Vormerkung in den Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland - "Die Kinder-
welt gGmbH" am Standort Ketzin/Havel (Erhöhung der erforderlichen Plätze)        

Der freie Träger „Die Kinderwelt gGmbH“ hat mit Schreiben vom 08.10.2020 die Aufnahme der Vormer-
kung für 10 weitere Kita-Plätze in der Stadt Ketzin/Havel, Baumschulenwiese, in den Bedarfsplan für 
die Kindertagesbetreuung, Fortschreibung 2019, beantragt. 
  
Über den Antrag des Trägers wird entschieden. 

 

BV-0164/20 

Vergabe der Trägerschaft für eine geförderte Stelle in der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt 
Nauen ("Kreisliches Förderprogramm offene Jugendarbeit") für den Zeitraum 01.01.2021 - 
31.12.2024        

1. Der Vergabe einer Stelle aus dem „Kreislichen Förderprogramm offene Jugendarbeit“ (im Umfang 
von 0,75 Vollzeitäquivalenten (VzÄ)) mit der Stellennummer 7.a an den Humanistischen Freiden-
kerbund Havelland e. V. für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024 wird zugestimmt. 

2. Die Förderung der Personal- und Sachkosten für diese Stelle aus Kreismitteln steht unter dem Vor-
behalt der Beschlüsse über die Haushaltssatzungen des Landkreises Havelland der Jahre 2021 bis 
2024 und setzt die Kofinanzierung der Standortgemeinde – hier Stadt Nauen - voraus. 

3. Die Verwaltung des Referates Kinder- und Jugendförderung wird beauftragt, das Zuwendungsver-
fahren für die Förderung der Stelle aus dem „Kreislichen Förderprogramm offene Jugendarbeit“ 
sowie die weitere Steuerung gemäß der Richtlinie „Kreisliches Förderprogramm offene Jugendar-
beit“ des Landkreises Havelland in der Fassung vom 22.11.2017 umzusetzen. 

 

 

BV-0164/20 

Einrichtung einer "Lerngruppe +" an der Grundschule "Otto-Lilienthal", Gemeinde Wustermark        

1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Stelle des Sozialpädagogen in der „Lerngruppe +“ an der 

Grundschule „Otto-Lilienthal“, Gemeinde Wustermark, über den Träger Ländliche Erwachsenenbil-

dung Brandenburg e. V. (LEB e. V. ) zu besetzen. 

2. Der Träger LEB e. V. erhält im Jahr 2021 eine Zuwendung in Höhe von maximal 51.711,00 Euro 

zur Finanzierung dieser Stelle einschließlich der damit verbundenen Sachkosten. 

 

Informationen zum jeweiligen Sachverhalt können im Ratsinformationssystem des Landkreises Havel-
land unter https://ratsinfo.havelland.de/bi/ sowie in den Bürgerservicebüros des Landkreises Havelland 
eingesehen werden. 

  

https://ratsinfo.havelland.de/bi/si010_e.asp?YY=2020&MM=10&DD=08
https://ratsinfo.havelland.de/bi/si010_e.asp?YY=2021&MM=01&DD=01
https://ratsinfo.havelland.de/bi/si010_e.asp?YY=2024&MM=12&DD=31
https://ratsinfo.havelland.de/bi/si010_e.asp?YY=2017&MM=11&DD=22
https://ratsinfo.havelland.de/bi/
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Öffentliche Bekanntmachung  
der 3. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-

bandes „Havelländisches Luch – Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung“ vom 16. November 2010, zuletzt geändert durch 2. Sat-

zung zur Änderung der Verbandssatzung vom 30.01.2013 
  

 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Havelländisches Luch – Wasserversorgung und Ab-
wasserbehandlung“ hat auf ihrer Sitzung am 01. Dezember 2020 folgende 3. Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes „Havelländisches Luch – Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung“ vom 16. November 2010 (Amtsblatt für den Landkreis Havelland vom 22. März 2011, 
S. 96) in der geänderten Form durch die 1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 22. März 
2012 (Amtsblatt für den Landkreis Havelland vom 16.05.2012, S. 68) und die 2. Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung vom 30. Januar 2013 (Amtsblatt für den Landkreis vom 25.04.2013)  wird wie 
folgt geändert: 

 

 

1. § 9 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) 

Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen ist und 
mehr als die Hälfte der Verbandsmitglieder durch ihre Vertreter erschienen sind und die 
erschienen Vertreter mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen Stimmen der Verbands-
versammlung auf sich vereinigen.“ 

 

2. § 9 Abs. 3 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
 

3. § 10 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) 

Die Beschlüsse der Verbandsversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der anwe-
senden Stimmen.“ 
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Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Havelland in Kraft.  

 

 

Friesack, den 01. Dezember 2020 

 

gez.  

Christian Pust 

Verbandsvorsteher 
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Erscheinungsweise:  unregelmäßig 

Das Amtsblatt erscheint in unregelmäßigen Abständen nach Bedarf und liegt in den Bürgerservicebüros der Dienstgebäude 
Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow, Goethestr. 59/60, 14641 Nauen und Dallgower Straße 9, 14612 Falkensee zur kosten-
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schriftlich bestellt werden über: Landkreis Havelland, Der Landrat, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Platz der Freiheit 1, 14712 
Rathenow. 

Der kostenlose Nachdruck ist mit Quellenangabe gestattet. 

Alle im Amtsblatt des Landkreises Havelland veröffentlichten Beschlussvorlagen für die in öffentlichen Sitzungen des Kreista-
ges, des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse des Landkreises zu behandelnden Tagesordnungspunkte liegen 
vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungen bis zum Tag der betreffenden Sitzung während der Stunden, in 
denen die Kreisverwaltung für den Besucherverkehr geöffnet ist, zur Einsichtnahme für jedermann in den Bürgerservicebüros 
der Dienstgebäude Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow, Goethestr. 59/60 in 14641 Nauen und Dallgower Str. 9 in 14612 
Falkensee aus. 


